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Information und Anmeldung: 

Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. 
Maxim-Gorki-Str. 13 
39108 Magdeburg (Umwelthauptstadt) 

Telefon: (03 91) 744 7 894 
Telefax: (03 91) 819 0 819 
E-Mail: steinke@iwu-ev.de 
Internet: www.iwu-ev.de / Online-Anmeldung 

Informationen zur Anreise mit der Bahn sowie dem Auto, mit 
aktuellen Verkehrseinschränkungen und Parkempfehlungen, 
finden Sie unter ‚Anfahrt‘ auf www.iwu-ev.de 

Hinweise zu weiteren Seminarthemen: 

19.11. Gewerbeabfall-Verordnung (GewAbfV) 
20.11. Abrechnung von Bauleistungen nach VOB-C 2019/2023 

und HVA-A StB 2023 
24.11. Verwertung mineralischer Abfälle 
25.11. Die TA Luft - Konzept und Anwendung im Kontext des 

deutschen und europäischen Anlagenrechts 
26.11. Schadstoffkataster bei Rückbau von Gebäuden 
27.11. Die grenzüberschreitende Abfallverbringung 
01.12. Probenahme Kühlwasseranlagen 
02.12. Dezentrale Abwasserbeseitigung -  

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben 
03.12. Abwassertechnik – Regelungsverfahren 
04.12. Inhalts- und Nebenbestimmungen zu Genehmigungs-

bescheiden im Bau- und Umweltrecht 
08.12. Probenahme Abwasser 
09.12. Das Verpackungsgesetz – VerpackG 
10.12. Umgang mit geschützten Arten in der Bauleitplanung 
11.12. Bergrecht - Grundlagen und umweltrechtliche Bezüge 
12.01. Abfall-Nachweisführung - Stand in Recht und Praxis 
13.01. Rechtskonforme Deklaration von Abfällen (mit dem 

richtigen Abfallschlüssel) 
15.01. Explosionsschutz – A T E X – GefStoffV und BetrSichV 
27.01. Erkundung von Rüstungsaltstandorten - Einführung 
02.02. Einführung in die Baugrunduntersuchung 
10.02. Geräusche im Genehmigungsverfahren – Schallpro-

gnose, -beurteilung und Plausibilitätsprüfung 
16.02. Betriebsbeauftragte für Abfall – Erhalt der Fachkunde 
18.02. Gefahrstoff- und Abfallstrafrecht 
19.02. Tieffrequente Geräusche - Prognoseansätze, Messung 
24.-
25.02. 

Sachkundelehrgang zum Erwerb des Asbestscheins –  
nach TRGS 519 Anlage 4C 

26.02. Erhalt der Sachkunde TRGS 519 Anlage 5 Asbestschein 
03.03. Erkundung von Rüstungsaltstandorten – Teil II 
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IWU – Impuls. Wissen. Umsetzen. 
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Das Institut für Wirtschaft und Umwelt IWU e. V. 
führt am 19. November 2025 das Seminar 

 

Niederschlagswasserbeseitigung 
 

in der Umwelthauptstadt Magdeburg durch. 
 

Das Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist 
auch in Bezug auf die Regelungen zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung erneut geändert worden. 
Gemeinden und Abwasserzweckverbände sehen 
sich insbesondere vor dem Hintergrund der Zielstel-
lung des Gesetzes vor neue Aufgaben gestellt. Vor-
aussetzung für die sachgerechte Bewältigung dieser 
Aufgaben sind hinreichende Kenntnisse über den In-
halt der Vorschriften und deren Anwendung. Im en-
gen Zusammenhang damit stehen auch Fragen der 
Straßenentwässerung. 
 

Das Seminar wird aufzeigen, welche rechtlichen Be-
ziehungen zwischen den Kommunen und den 
Grundstückseigentümern bzw. Trägern der Stra-
ßenbaulast bestehen und wie diese in Praxis ausge-
staltet werden können. 
 

Das Seminar wendet sich an Sie, als Mitarbeiter und 
Leiter von Kommunalaufsichtsbehörden und Stra-
ßenbauämtern. Geschäftsführer und Mitarbeiter von 
Abwasserzweckverbänden, Städten und Gemeinden 
oder deren Eigenbetriebe und -gesellschaften wer-
den besonders angesprochen. Für Ingenieure der 
Wasserwirtschaft und Mitarbeiter von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften sind die Seminarinhalte 
ebenso von Interesse. 
 

Referent: 

Referent: 

Prof. ad PA Dr. Manuel Brunner, Jurist, LL.M., 

Hamm 
 

 

PROGRAMM 
 

Mittwoch, 19. November 2025 
 

09.30 Uhr Niederschlagswasserbeseitigung 

- Einführung in das Seminarthema 

- Begriffe und rechtliche Einordnung 

- Rechtsentwicklung 

- Die Konzeption von  
§ 79 b Wassergesetz LSA 

10.30 Uhr Kaffeepause 

10.45 Uhr Aufgabenwahrnehmung durch  
Kommunen und Abwasserzweckverbände 

- Übergang der Beseitigungspflicht  

- durch Anordnung des Anschluss- und  
Benutzungszwangs 

- kraft Gesetzes 

- Voraussetzungen  
für den Übergang der Beseitigungspflicht 

- Rechtsfolgen  
des Übergangs der Beseitigungspflicht 

- Die Durchsetzung  
des Anschluss- und Benutzungszwangs 

- Anschlussbeiträge und Benutzungsgebühren  
für öffentliche Anlagen  
zur Niederschlagswasserbeseitigung 

12.15 Uhr Mittagspause 

13.00 Uhr Die Mitfinanzierung  
der öffentlichen Abwasseranlagen durch die  
Träger der Straßenbaulast – Teil I 

- Die Vorschrift des § 23 Abs. 5 StrG LSA 

- Darstellung der Rechtsprechung 

- Umsetzung der Beteiligungspflichten  
(u. a. OD-Richtlinie) 

14.45 Uhr Kaffeepause 

15.00 Uhr Die Mitfinanzierung  
der öffentlichen Abwasseranlagen durch die  
Träger der Straßenbaulast – Teil II 

15.45 Uhr Ende der Veranstaltung 
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https://iwu-ev.de/seminar/niederschlagswasserbeseitigung/

